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Verordnung 
über die Planung, Errichtung und Nutzung 

von Versuchsanlagen und Experimentalbauten

vom 1. November 1972

Die kurzfristige Überleitung von Ergebnissen der 
Forschung und Entwicklung in die Produktion ist eine 
entscheidende; Voraussetzung für die Erhöhung der Ef
fektivität der Volkswirtschaft. In der Überleitungs
phase ist durch die weitere Verbesserung der Leitungs
und Planungstätigkeit die Beherrschung und rationelle 
Organisation der arbeitsteiligen Prozesse bei der Vor
bereitung, Errichtung und Nutzung von Versuchsanla
gen und Experimentalbauten zu gewährleisten. Es wird 
deshalb folgendes verordnet:

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die
— Ministerien und anderen zentralen Staatsorgane,
— den Ministerien unterstehenden Vereinigungen 

Volkseigener Betriebe (WB), den WB unterstell
ten VEB, volkseigenen Kombinate, naturwissen
schaftlich-technischen Institute und ihnen gleichge
stellten Einrichtungen,

— den Ministerien direkt unterstellten volkseigenen 
Betriebe, Kombinate, naturwissenschaftlich-techni
schen Institute und ihnen gleichgestellten Einrich
tungen,

— Wijrtschaftsräte der Bezirke sowie Bezirksbauämter 
und die ihnen unterstellten volkseigenen Betriebe 
und Kombinate,

— Akademie der Wissenschaften der DDR,
— Universitäten und Hochschulen.\

(2) Diese Verordnung gilt für alle Kooperationspart
ner, die Lieferungen und Leistungen gemäß Abs. 3 er
bringen.

(3) Diese Verordnung gilt für alle Lieferungen und 
Leistungen bei der Vorbereitung, Errichtung und Nut
zung von Versuchsanlagen und Experimeritalbauten, 
insbesondere für
— Forschungs- und Entwicklungsleistungen,
— Projektierungs- und Konstruktionsleistungen,
— Bau- und Montageleistungen,
— Lieferungen von Materialien und Ausrüstungen (ein

schließlich Importe).

(4) Beim Import von Ausrüstungen bzw. Leistungen 
für Versuchsanlagen und Experimentalbauten gelten 
die Rechtsvorschriften für den Import unter Berück
sichtigung der in den §§ 3 und 4 getroffenen Festlegun
gen.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für den Export von 
Versuchsanlagen und Experimentalbauten.

§2
Gegenstand

(1) Versuchsanlagen und Experimentalbauten sind im 
Forschungs- und Entwicklungsprozeß zu errichtende 
Anlagen bzw. Bauten zur großtechnischen Erprobung 
von neuen Verfahren und Technologien für Produk
tionsanlagen und Bauwerke sowie für die Vorberei
tung der Produktion neuer Erzeugnisse. Sie werden 
entsprechend den Nomenklaturen für Arbeitsstufen und


